
 

CSD-Aktion 2012 

un§chuldig - und welchen Sex hast Du? 

Grundlagen, die man wissen sollte 

Rechtsgrundlage in Deutschland 

Es gibt in Deutschland kein spezielles Gesetz, dass die Weitergabe von HIV unter Strafe 
stellt. Geurteilt wird nach den Paragrafen 223 und 224 des Strafgesetzbuches. Die 

absichtliche oder fahrlässige Weitergabe von HIV ist demnach Körperverletzung. 

Ungeschützter Sex, der keine Infektion nach sich zieht, gilt als versuchte 
Körperverletzung, ist also ebenfalls strafbar. 

Menschen mit HIV müssen dementsprechend die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 

des Partners treffen. Dieser Pflicht ist genüge getan, wenn man sich an die Safer-Sex-
Regeln hält. Es drohen dann keine strafrechtlichen Konsequenzen – auch dann nicht, 

wenn trotzdem eine Infektion stattfindet, zum Beispiel weil das Kondom reißt oder 
abrutscht. 

Die absichtliche oder fahrlässige Weitergabe von HIV wird nach deutschem Recht als 

Körperverletzung eingestuft, ist also strafbar. 

Ob tatsächlich eine Strafe verhängt wird, hängt aber davon ab, ob der oder die HIV-
Negative von der HIV-Infektion seines Gegenübers gewusst und eingewilligt hat, 

ungeschützten Sex zu haben. 

Wer alles für den Schutz des Partners beziehungsweise der Partnerin tut, zum Beispiel 

durch Kondome, ist strafrechtlich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 

Wird in der Partnerschaft einvernehmlich auf Kondome verzichtet, sollte man die 
Vereinbarung vor Zeugen treffen oder dokumentieren. 

Ob eine Viruslast unter der Nachweisgrenze ein ausreichender Schutz für den Partner ist, 

wird von deutschen Gerichten sehr unterschiedlich beantwortet. 

Es gibt in Deutschland keine Pflicht, Sex-Partner oder -Partnerinnen von der HIV-
Infektion in Kenntnis zu setzen. 

 

 



Forderungen: 

• Abschaffung der Strafbarkeit selbstbestimmter sexueller Handlungen, bei denen 

HIV übertragen worden ist oder hätte übertragen werden können  
• Die strafrechtliche Sanktionierung der sexuellen HIV-Übertragung bürdet 

Menschen mit HIV einseitig die Verantwortung auf und schadet der HIV-
Prävention 

• Für den Schutz vor HIV sind immer alle Beteiligten verantwortlich, nicht nur HIV-
Positive. 

• Wer das Strafrecht als Mittel der HIV-Prävention begreift, geht von falschen 
Annahmen aus. Die Strafbarkeit verhindert keine Infektionen, sondern begünstigt 
die Verbreitung von HIV. Sie suggeriert Menschen, dass allein die HIV-Positiven 

für den Schutz zuständig sind. Die erfolgreiche Prävention in Deutschland beruht 
aber auf dem Grundprinzip, dass jeder Mensch sich selbst schützen kann, wenn 

man ihm die Möglichkeit dazu eröffnet. 
• Die Kriminalisierung der HIV-Übertragung trägt zur Stigmatisierung von Menschen 

mit HIV bei. Das kann zur Folge haben, dass HIV-Positive sich nicht trauen, ihre 
Infektion sowie Schutz vor einer Übertragung zu thematisieren 

• Da nur bestraft wird, wer von seiner Infektion weiß, kann die Kriminalisierung 
Menschen vom HIV-Test abhalten. 

• Nicht die HIV-Infektion an sich führt zur Übertragung, sondern sexuelle 
Handlungen, die zwei Menschen gemeinsam vollziehen. Dabei sind beide voll für 

ihr Handeln und damit für den Schutz vor einer HIV-Übertragung verantwortlich. 
 

• Die Täter-Opfer-Logik des Strafrechts passt nicht zu sexuellen Begegnungen. Sie 
deutet eine Situation zu einer einseitigen Handlung von HIV-Positiven um, die 
Verantwortung der Partner wird ignoriert. 

 
• Manchmal wird argumentiert, die Strafandrohung motiviere HIV-Positive, ihre 

Partner zu schützen. Dafür gibt es keine Belege. Untersuchungen zeigen, dass 
Strafandrohungen das sexuelle Verhalten kaum beeinflussen. 

 
• Die Strafandrohung ist in keinem Fall hilfreich. Ganz im Gegenteil: Sie steigert die 

Angst, über HIV und Schutz zu reden und sich damit möglicherweise als HIV-
positiv zu offenbaren. Je größer der Druck auf Menschen mit HIV, desto größer die 

Angst vor Ablehnung. 
 

• Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert darum ein Ende der rechtlichen Sanktionierung 
auch für Fälle, in denen HIV-Positive ihre Infektion verschwiegen oder 

fälschlicherweise erklärt haben, HIV-negativ zu sein. Weil in aller Regel nicht böse 
Absicht, sondern Angst zugrunde liegt, sind strafrechtliche Drohungen auch hier 

schädlich. Hilfreich ist ein Klima, das es ermöglicht, offen über HIV und Sexualität 
zu sprechen. 

 
• Die Deutsche AIDS-Hilfe plädiert zugleich für eine deutliche Unterscheidung 

zwischen moralischen und juristischen Fragen. Psychische Verletzungen und 
gesundheitliche Schäden, die durch das Verschweigen einer HIV-Infektion und 

eine eventuelle Übertragung des Virus entstehen, dürfen nicht bagatellisiert 
werden. Diese erfordern aber andere Formen der Bearbeitung als juristische 

Sanktionen. 



 

Fazit 

Das Strafrecht wird zurzeit missbraucht, um moralische Vorstellungen durchzusetzen. In 

der Gesellschaft herrscht die Auffassung vor, HIV-Positive seien in besonderem Maße für 
den Schutz der HIV-Negativen verantwortlich. Zugrunde liegt offenbar das Bedürfnis, die 

Verantwortung von sich zu weisen und sie an andere Menschen zu übertragen. Oft steckt 
die Illusion dahinter: Wenn HIV-Positive für den Schutz sorgen müssen, können die HIV-

Negativen unbesorgt weiter ungeschützten Sex praktizieren. Was wir brauchen, ist ein 
offenes Klima, in dem Sexualität, Rausch und HIV keine Tabus sind. Wer sich gegen 

Diskriminierung einsetzt, unterstützt damit auch die HIV-Prävention. Gefragt sind hier 
Justiz, Politik, Medien und die gesamte Gesellschaft 

 


